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Tagesordnung:

öffentlicher Teit

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandtungsschrift vom 27. )uni 2024

2. Bericht des Bürgermeisters
3. Aufhebung des Beschtusses 20. Anderung des Bebauungsplanes vom 27. ]uni 2024

4. Neubeschtuss der 20. Anderung des Bebauungsptanes

5. Auftragsvergaben Votkssch u [e Neubau

6. Besch [uss Fortsetzung Anrufsammeltaxi

7. Beauftragung Kanalbau Ku pfe rsch m iedgasse

8. Beauftragung Kanalbau 8A12, SNW 4.-6. Gasse

9. Besch[uss Betreu u ngsbeitrag TBE für externe Kinder
10. Grundsatzbeschtuss Ankauf FF-Fahrzeug HLF2 für die FF Hagenbrunn

11. Beschtuss Bau landsich eru ngsvertrag für Grdst. Nr.2750, KG Hagenbrunn

12. Ansu ch e n um Förderungen

verlauf der Sitzung:

Bgm. Oberschit begrüßt atte Anwesenden und steltt die ordnungsgemäße Ladung und die
Besch tussfäh igkeit fest.

1. Entscheidung über Einwendungen gegen die Verhandlungsschrift
vom27.06.2024

Das Protoko[[ wurde den Gemeinderäten per E-Mai[ übermittett. Es gab keine Einwände.

Somit gilt es als genehmigt.

2. Bericht des Bürgerme:sters

Bgm. Oberschil be ric htet:
/ GIS-Gebühren für Betriebe: Bei den Betrieben herrscht Unmut, da seit der [etzten

Anderung die Firmen verpflichtet sind, für atte Standorte GIS-Gebühren zu

entrichten. Lt. GGR Teier ist hier aber schon eine Anderung in Ausarbeitung.
/ Personat: Kündigung Frau Böhm (Nah&Frisch), Frau Konrad (Buchhattung)
/ Neuaufnahmen: Frau Kugtinger (Nah&Frisch), Frau Baum (Kindergarten)

Seit September gibt es eine neue Kindergartenteitung im Kindergarten Hagenbrunn,
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3. Aufhebung des Beschtusses 20. Änderung des Bebauungsplanes
vom27.tuna2024

Bgm. Oberschit berichtet: Der Beschluss der 20. Anderung des Bebauungsplanes vom 27.

luni 2024 so[[ auf Grund eines Einspruchs bzw. Verbesseru ngsvorsch lages aufgehoben
werden. lm Konkreten geht es um die Darstetlung von KFZ-Abstetlp lätzen, die in der
beschtossenen Version des Bebauungsplanes mit nur 3 Ptätzen dargestetlt wurde. lm

Rahmen des Einspruchs wurde nachvottziehbar dargestettt, dass die Ken ntlich mach u ng

richtigerweise 4 Abstetlplätze aufweisen müsste. Dieser Umstand ist im
Ertäuteru ngsbericht zum Beschluss der 20. Anderung des Bebauungsp[anes

entsp rechen d doku mentiert.

Die 20. Anderung des Bebauungsplanes wurde noch nicht kundgemacht, da die ats

Grundtage dienende t8. Anderung des örttichen Rau mord n u ngsprogram mes noch n icht
rechtskräftig ist.

Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wot[e gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemeindevo rsta n d es der vo [[u mfängtichen Aufhebung des Beschtusses

der 20. Anderung des Bebaungsplanes vom 27. )uni 2024 seine Zustimmung erteiten.

4. Neubeschluss der20. Anderung des Bebauungsplanes

Bgm. Michael Oberschit berichtet: Der nachfolgende Neubeschluss der Verordnung ist
durch einen Einspruch und die Aufhebung des Beschtusses der 20. Anderung des
Bebauungsp[anes notwendig geworden. Durch die Anderung im Ftächenwid m u ngsp[a n

der Marktgemeinde Hagenbrunn sind auch Anpassungen im Bebauungsplan der Markt-
gemeinde Hagenbrunn notwendig geworden. Mit diesen Verordnungen sotten die
Anderungspunkte 1, 5-8 und der Anderungsfatt 4 durch zwei separate Beschtüsse

ve rord net werden.

Folgende Anderungspunkte werden von Bgm. Oberschil vorgestetlt:

Anderungsfätte:

Anderungsfall t
Festtegu ng von

Anderu ngsfatt 2

Festtegung von

- lndustriegebiet - Anpassung an den F[ächenwid m u ngspta n

Bebauungsbestim mu ngen

- Ftandorf - Anpassung an den Ftächenwid m u ngspla n,

Bebauu ngsbestim mungen

Anderungsfatt 3 - Ortskern Hagenbrunn - Anpassung an den Ftäch enwid m u ngsp lan
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Anderungsfatt 4 - Am Kronawett - Anpassung an den Ftäche nwid m u ngspta n, Festtegung
von Bebauungsbestim mu ngen

Anderungsfatt 5 - Ftandorf - Anpassung an den Ftäc henwid m u ngsptan

Anderungsfatt 6 - Aichteitenweg - Anpassung an den Ftächenwidmungsptan

An passu ng von Bebauungsbestimmungen

Anderungsfalt 7 - Kirchenweg - Anpassung an den Fläche nwid m u ngsplan

Anderungsfatl 8 - Richtigstellung - Bergstraße - Kenntlichmachung einer Kfz-
Abstellfläche - 4 Abstettplätze

Der Anderungsfatt 2 (,,Vorgarte n be reich" Ftandorf) sott erst nach Auflage zur Ergänzung

der Bebauungsvorschriften besc h lossen werden.

Der Anderungsfatt 3 (,,Kirch envorfetd") sott nicht beschlossen werden, da dies taut
Auskunft der Abtei[ung RU7 in Ermangetung eines Bau tandsicheru ngsvertrages und
wegen fachticher Bedenken nicht genehmigungsfähig ist.

Der Anderungsfalt + soll separat beschlossen werden, da der in der Entwurfsptanung
beschriebenen Anderungsanloss besser zu begründen wor bzw. eine neuerliche

Be u rte i lu n g d e r Rechtsabteilu n g e rfo rd e rli ch ist.

A) Folgende Verordnung soll nun beschlossen werden:

VERORDNUNG

zut 20. Anderung des Bebauungsplanes (Änderungsfätle 1, 5-8)

§ 1 Allgemeines
Aufgrund des §34 des N iederöste rreichische n Rau mo rd n u ngsgesetzes 2014, NÖ LGB[. Nr.

3/2015 i.d.g.F wird hiermit der Bebauungsptan für die Marktgemeinde Hagenbrunn in der
Fassu ng d es Gemein d eratsbeschtusses 6.7.2022 (19. Anderu ng - Ar rl , g-l+) da hinge hend
abgeändert, dass für die in der zugehörigen Ptandarste[[ung kreuzweise rot
d u rchgestrichenen Bebau u ngsregetu nge n, wetche hiermit au ßer Kraft gesetzt werden,
die durch rote Signaturen und Umrandungen dargestettten neuen Bebau u ngsregelu nge n

festgetegt werden.

§ 2 Allgemeine Einsichtnahme
Die in § 1 angeführte und von Dipt.-lng. Hans Emrich, MSc, lngenieurkonsutent für
Raumptanung und Raumordnung verfasste Planda rstettu ng, welche mit dem Hinweis auf
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diese Verordnung versehen ist, tiegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur
attgemeinen Einsichtnahme auf.

§ 3 Schlussbestimmung
Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Abtauf der
zweiwöchigen Ku nd mach u ngsfrist fotgenden Tag in Kraft.

Bgm. Michael Oberschil beantragt, der Gemeinderat wotte gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gem ein devorstandes dem Beschtuss der vortiegenden Verordnung zur
20. Anderung des Be bau u ngsptanes, Anderungsfätte 1,5-8 seine Zustimmung erteilen.

Abstimmung: einstimmig angenommen

B) Folgende Verordnung soll separat beschlossen werden:

VERORDNUNG

zut 20. Anderung des Bebauungsplanes (Anderungsfalt 4)

§ 1 Allgemeines

Aufgrund des §34 des N ied e rösterreic h ischen Rau mo rd n u ngsgesetzes 2014, Nö LGB[. Nr.

3/2015 i.d.g.F wird hiermit der Bebauungsplan für die Marktgemeinde Hagenbrunn in der
Fassung des Ge meinderatsbesch lusses 6.7.2022 (19. Anderung -AfTl,S-t+) dahingehend
abgeändert, dass für die, in der zugehörigen Plandarsteltung kreuzweise rot
durchgestrichenen Bebau u ngsregelu nge n, wetche hiermit au ßer Kraft gesetzt werden,
die durch rote Signaturen und Umrandungen dargesteltten neuen Beba u u ngsregetu nge n

festgetegt werden.

§ 2 Allgemeine Einsichtnahme
Die in § 1 angeführte und von Dipt.-lng. Hans Emrich, MSc, tngenieurkonsulent für
Raumptanung und Raumordnung verfasste Ptanda rstetlu ng, wetche mit dem Hinweis auf
diese Verordnung versehen ist, tiegt im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur
atlgemeinen Einsichtnahme auf.

§ 3 Schlussbestimmung
Diese Verordnung tritt nach ih rer Kundmachung mit dem auf den Abtauf der
zweiwöchigen Ku nd mach u ngsfrist folgenden Tag in Kraft.

Bgm. Michael Oberschit beantragt, der Gemeinderat wo[[e gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemeindevorstan des dem Beschluss der vortiegenden Verordnung zur
20. Anderung des Bebauungsptanes, Anderungsfat[ 4, seine Zustimmung erteilen.

Abstimmung: einstimmig angenommen
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5. Auftragsvergaben Volksschule Neubau

Bgm. OberschiI berichtet Für die Erweiterung der neuen Votksschute um zwei Klassen ist
auch die Anpassung des Honorars für die Büroteistungen und die örtliche Bauaufsicht
notwendig. Es liegt ein Angebot des Arch itektu rbü ros Zita ZT GmbH. in Höhe von
€ 92.671,16 exkt. MwSt. vor. Die G rob koste nschätzu ng für die Erweiterung beträgt
€ 1.089.200,00 exkt. MwSt.

Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wotle gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemeindevorstandes der Beauftragung der Pta n u ngsleistu ngen und der
örttichen Bauaufsicht für die Erweiterung der neuen Votksschute gemäß vortiegendem
Angebot in Höhe von € 92.671,16 exk[. MwSt. seine Zustimmung erteilen.

Abstimmung: einstimmig ongenommen

6. Beschluss Fortsetzung Anrufsammeltaxi

Bgm. Michaet Oberschil berichtet:

ln der Region Korneuburg wurde zuletzt eine regionsweite M ikro mobititätstösu ng in Form

eines regionaten An rufsa m meltaxisyste ms mit lsTmobit GmbH betrieben. lSTmobitGmbH
erhiett für den Betrieb des regionaten An rufsa m m eltaxisystems eine Förderung durch die
teitnehmenden Gemeinden. lSTmobit GmbH beauftragte regionale Verkehrsunternehmer
als Su ba uftragneh mer mit der Durchführung von Perso nen beförderu nge n. Aufgrund der
Eröffnung eines Konkursverfahrens über das Vermögen der lsTmobit GmbH am

29.05.2024 und Anordnung der Schließung des Unternehmens am 04.06.2024 wurde der
Betrieb des regionalen An rufsa m mettaxisystems vortäufig eingestettt. Die Gemeinden
haben sich dazu entschlossen, das regionale An rufsa m m ettaxisystem mit den bisher
tätigen Verkehrsunternehmern fortzufü h re n.

Besch [üsse:

Fortsetzung des regionalen An rufsam mettaxisystems Bezirk Korneubußper 4.11.2024

bis maxima[ 31.12.2025

Bevo llmächtigu ng an den Regio nate ntwic klu ngsverein "10 vor Wien - Donau Raum

Weinvierte[" (,,Verein lOvorWien") zur Ausverhandlung, Abschluss und Abwicktung der
erforderlichen Verträge zur Fortsetzung des regionalen An rufsa m m eltaxisyste ms Bezirk
Korneuburg für die Gemeinden (Fortführung der Verträge mit den bisher beauftragten
Ve rkeh rsu nte rneh mern unter Beibehaltung der wesenttichen bisherigen Konditionen
und der Verträge zur Bereitstettung der Disposition).
Genehmigung der Verwendung des Gemeindeanteits für die Monate luti bis September
2024 für das regionate AST-System ,,Bezirk Korneuburg lsTmobil" für die Kosten der
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Vorbereitung der Fortsetzung des regionalen AsT-systems für den Bezirk Korneuburg
durch den Verein lOvorwien nach dem bisher angewendeten Verteilu ngssch [üsset. Der
VereinlOvorWien schreibt den Gemeinden den jeweits zu leistenden GemeindeanteiI
vor und führt eine Abrechnung über die tatsächtich entstandenen Kosten durch.
Genehmigung der Verwendung des für das regionale AST-System ,,Bezirk Korneuburg
lSTmobit" genehmigten Gesa mtfi nanzieru ngsbetrages fü t 10-1212024 und für 2025 für
die Fortsetzung des regionaten AsT-Systems für den Bezirk Korneuburg mit direkter
Beauftragung der bisher tätigen Verkeh rsu nterneh me r ab 4.11.2024.

Der Gesa mtfi na nzieru ngsbetrag (brutto) ist quartatsmäßig im Vorhinein zu zahten, wobei
im Anschluss die bezahtten Rechnungen inkl. Zahtungsbetege vom Regionsbüro Verein
l0vorWien zur Förderung durch das Land Nö eingereicht werden. Nach Zusage und
Auszahtung der Förderung durch das Land Nö werden vom Verein l0vorWien die
aliquoten Gemeindebeträge an die Gemeinden überweisen. Die Förderquote wird,
vorbehatttich der formalen Zusage durch das Land Nö,36% der Bruttosumme der
tatsächlich entstandenen Kosten und zusätzlich die halbe USt. betragen.
Der Verein lOvorWien führt eine Abrechnung über die tatsächlich angefa[enen Kosten

durch und wird am Ende des Fo rtsetzu ngszeitrau ms eine n attfättig nicht verbrauchten
Gesamtfi nanzierungsbetrag a[iquot entsprechend dem bisher angewendeten
Vertei[u ngssch [üsse[ an die Gemeinden rückerstatten.

Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wotte gemäß der einstimmigen
Empfehlung des Gemeindevorstandes den oben angeführten Besch[üssen zur
Fortsetzung des An rufsam m ettaxis sein e Zustimm u ng erteilen.

Absti m mu nE ei nsti mmig ongenomme n

7. Beauftragung Kanalbau Kupferschm:edgasse

Bgm. MichaelOberschiI berichtet: Für die Erweiterung des ln d ustriege bietes im Bereich
Kupferschmiedgasse wurden die Leistungen für den Kanatbau durch dir Firma Kernstock
ats nicht öffenttiches Verfahren ohne vorherige Bekanntmachung ausgeschrieben.
Fotgende Angebote sind eingetangt:

Fa. Dipt. lng. Winkler & Co

Fa. Pittel+ B rausewetter GmbH

Fa. wds Bau GmbH

Fa. Leithäust GesmbH.

€ 855.776,88 exkt. MwSt.

€ 906.77 4,72 exkt. MwSt.

€ 960.294,35 exkt. MwSt.

€ 772.616,19 exkt. MwSt.

Nach Prüfung der eingelangten Angebote wurde die Firma Leithäusl GesmbH. als
Bestbieter ermittelt.
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Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wotte gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemeindevorstandes der Beauftragung der Fa. Leithäust GesmbH. laut
vortiegendem Angebot in Höhe von € 772.616,'19 exk[. MwSt. gemäß Ve rgabevorsch lag der
Firma Kernstock seine Zustimmung erteilen.

Abstimmung: einstimmig angenommen

8. Beauftragung Kanalbau BA12, SNW 4.-6. Gasse

Bgm. MichaelOberschiI berichtet: Für die Errichtung eines Regenwasserkan a [s und eines

Sickerbeckens im Bereich Siedlung Neues Wirtshaus,4. bis 6. Gasse wurden die
Leistungen für den Kanatbau durch die Firma Kernstock ats nicht öffenttiches Verfahren

ohne vorherige Bekanntmachung ausgeschrieben. Folgende Angebote sind eingelangt:

Fa. Le ithäust GesmbH.

Fa. Held % Francke Bau GmbH

Fa. wds Bau GmbH

Fa. Dipt. lng. Winkler & Co

Fa. Pitte [+ Brausewetter GmbH

€ 565.711,38 exk[. Mwst.

€ 601.337,29 exkt. MwSt.

€ 624.608,76 exkl. MwSt.

€ 629.208,76 exk[. MwSt.

€ 906.774,72 exkl. MwSt.

Nach Prüfung der eingetangten Angebote wurde die Firma Leithäusl GesmbH. ats

Bestb ieter e rm itte[t.

Bgm. Michael 0berschiI beantragt, der Gemeinderat wo[[e gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemein devorstan des der Beauftragung der Fa. Leithäust GesmbH. laut
vorliegendem Angebot in Höhe von € 565.711,38 exkt. MwSt. gemäß Ve rga bevorsch lag der
Firma Kernstock seine Zustimmung erteilen.

Abstimmung: einstimmig angenommen

9. Beschluss Betreuungsbeitrag TBE für externe Kinder

Bgm. Oberschit berichtet: Das NÖ Kinderbetreu u ngsgesetz 1996, LGBI.5065, wird wie fo tgt
geändert: § 6 Abs. 1 zweiter Satz [autet: ,,Besucht ein Kind mangels eines entsprechenden
Betreu u ngsa ngebotes der Hauptwohnsitzgemeinde eine Tagesbetreu u ngsein richtu ng in

einer anderen Gemeinde, so hat die Hauptwohnsitzgemeinde der Standortgemeinde der
Tagesbetreu u ngsein richtu ng einen Betrag in Höhe von maximal € 400,-- (exktusive USt.)

pro Monat und Kind zu bezahlen."

Hää"änbrunn Seite 9



Bisher war der Betrag mit € 180,- festgesetzt. Da der Betrag ein Maximatbetrag ist,

schlägt der Vorsitzende vor, einen Betrag in der Höhe von € 250,-- zu fixieren.

Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wotte gemäß der einstimmigen
Empfehlung des Gemeindevorstandes der Festlegung des Beitrages für Kinder aus

anderen Gemeinden auf € 250,00 pro Kind und Monat für die Betreuung in Hagenbrunner
Tagesbetreu u ngsein richtu nge n sein e Zustim m u ng erteilen

Abstimmung: einstimmig ongenommen

10. Grundsatzbeschluss Ankauf FF-Fahrzeug HLF2 flir die FF

Hagenbrunn

Bgm. Oberschil berichtet: lm Rahmen einer Sonderförderung des Landes Nö soll ein HLF2

für die Feuerwehr Hagenbrunn angeschafft werden. Die Gesamtkosten betragen

€ 384.000 Euro. Nach Abzug der Förderungen ergeben sich für die Gemeinde Kosten in

Höhe von rund € 250.000,--.

Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wolle gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemeindevo rsta n d es grundsätzlich der Anschaffung eines HLF2 für die
Feuerwehr Hagenbrunn seine Zustimmung erteiten.

Abstimmung: einctimmig dngenommen

11. Beschluss Baulandsicherungsvertrag für Grdst. Nr. 2750, KG

Hagenbrunn

Bgm. Michaet Oberschit berichtet: lm Rahmen der 18. Anderung des örttichen
Raumordnungsprogrammes ist auch die teilweise Umwidmung des Grdst. Nr.2750 von

Grüntand Ödtand/Ökofläche zu Bauland lndustriegebiet (ln d ustriegebiet) beschtossen
worden. Ats Maßnahme für die Umsetzung dieses Punktes wurde der Abschtuss eines

Ba u [an dsich eru ngs-ve rtrages zwischen Grundeigentümer und Gemeinde festge[egt.
Dieser Vertrag schreibt eine Bebauung des Grundstückes innerhatb von fünfJahren vor.
Fatts dies nicht erfotgt, hat die Gemeinde ein Vorkaufsrecht auf dieses Grundstück.

Der Vertrag tiegt während der Sitzung zur Einsicht auf.

Bgm. Michael OberschiI beantragt, der Gemeinderat wolte gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gemeindevorstandes dem Abschtuss des Bau [a n dsich e ru ngsvertrages
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mit der Firma Heger für einen TeiI des Grundstückes Nr. 2750, KG Hagenbrunn seine
Zustimmu ng erteiten.

Absti m m u n g : e i n sti m mi g ong e n o m me n

12. Ansuchen um Förderungen

Bgm. Michael OberschiI be richtet:

Folgende Ansuchen um Förderungen sind am Gemeindeamt eingelangt:

G ru n dsteuerförderu ng Sturm, Pahitsch, Schu [z/ Feierfeil, Frisör Pia, Dr. Steiner
Da die o.g. Mietvertröge bereits seit 2016 laufen, werden hier heine Förderungen

ousbezahlt.

Förderung Musiksch u lbeitrag 1. Musikschutjahr, in Höhe von insgesamt 629 Euro

Ansuchen Wi rtschaftsförderu ng Ham me rl
Aufschließung 223.000 Euro: Fö rdermögtich keit von bis zu 50 %

Es sol[ hier die maximate Förderhöhe von 50 % gewährt werden.

Bgm. Michael Oberschil beantragt, der Gemeinderat wotle gemäß der einstimmigen
Empfehtung des Gem ein devorstandes den Förderungen für die Musiksch u lbeiträge und
die Wirtschaftsförderu ng seine Zustimmung

Absti mmung: einstimmig ongenommen

Bgm. Oberschit schließt den öffenttichen TeiI der Sitzung um 19.45 Uhr.

Unterschrift der Gemeinderäte:
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Dieses Sitzu ngsprotoko [[ wurde in der Sitzung am 11.12.2024 genehmigt.

'\r*hl
MichaeI OberschiI

Schriftführer
AL Nikolaus Saul
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